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(Abends 5 Uhr.)

Usteri legt im Namen der diesen Morgen er-

nannten Commission folgenden Bericht ab :

Eure Commission B- Repr., hat sich gleich nach

aufgehobener Morgensitzung zu dem versammelten

Direktorium verfugt, und von dem Prandenten
desselben über die verschiedenen auf die verlesene

Resolution Bezug habenden Punkten, über welche

Ihr Aufschluß verlangtet, folgende Erläuterungen
erhalten. ^ ^ ^ ^

Das Direktorium erklärt erstens: es sey durch

die ihm von der Gesezgebung unbeschränkt ertheilten

Vollmachten, alle Mittel anzuwenden, die fur die

Ruhe und Sicherheit der Republik erforderlich seyn

mögen — hinlänglich bevollmächtigt gewesen, die

Geiselaushebung vorzunehmen; seine Absicht sey

dabei doppelt gewesen, und einerseits dahin gcgan-

gen, Geiseln zu haben, anderseits Personen, von
deren Gegenwart in ihren Gemeinden Unruhen,
Intriguen und gegenrcvolutionarc Bearbeitungen zu

erwarten waren, zu entfernen und unschädlich zu

machen; das Direktorium behauptet, es habe die

genommnc Maßregel auch sehr besame Folgen

gehabt, und zumal in den Kantonen Waldsiadten
und Linth à dadurch viel Unheil verhütet worden.

— Der Präsident des Direktoriums äusserte sich,
es ware aus Schwäche geschehen, das; in den

leztern Zeiten, und zumal gleich nach unsrer An--

kunft in Bern, das Direktorium einen Theil jener

Geiseln losgelassen habe.
(Die Fortsetzung folgt.)

Vevwaltungskammer des Can-
rönS Leman.

Auszug aus den Registern der Verwaltungs-
Kammer des Cant. Leman. Lausanne/ den

u. August 17V9.

In dem Gesetze vom 04. des verwichcnen Juli
äusserten die gesezgebeuden Räthe förmlich ihr Miß-
fallen gegen diejenigen Verwaltungskammern, die

über ewige in ihren Cantonen bezogene National-
fonds Verfügungen getroffen. Dieses Mißfallen
scheint nach der durch den Druck bekannt gewor-
denen Berathschlagung, die der Abfassung des Gc-
festes vorangieug noch näher auf die Verwal-
iungskammer des Cant. Leman zu gehen. Sie
glaubt also, denen Mitbürgern, deren Zutrauen
und Achtung sie vorzüglich zu verdienen und zu
bewahren wünscht folgende Erläuterungen geben

zu müßen.
Es ist wahr daß sie über einige Fonds ver-

/ügt hat; dazu aber vermogten sie überwiegende

Gründe, der Drang der Umstände und die bestimm-

te Authorisirung des Finanzminisiers.
Den I?. Juli machte man an sie Geldfoderun-

gen in Menge. Die Verweigerung derselben hätte

unabsehbare Verwirrung nach 'ich gezogen. Die

helvetischen Truvpcn in Wallis ganz ohne alle

Hülfsquellen, in einem verlassenen zu Grunde ge-

richteten Lande, auf dem Gipfel der Gebirge, draa-

gen mit Heftigkeit auf die Bezahlung des Soldes;

der Rcgicrungsstatthalter, der im Namen des Aoll-

ziehungsdirektoriums sein Wort gab, drang an dern

gleichen Tage bei der Kammer auf die Bezahlung

der bei Yvcrdun stehenden Compagnien. L-Mä
ten, wegen der im Namen der Nation gemachten

Schulden von allen Seiten verfolgt drohten nnt

Verlassung ihres Dienstes, und sie erklärten st-h

für ganz ruinirt, wofern man sie nicht unterstützen

würde. Verschiedene Kriegs - Commissars, Z..'^
derjenige von Aile deren Darschuß bereits uver

1000 Ldr. stieg, machten an dem gleichen ^age

dringend dieselben Foderungen, und mit gleichem

Rechte. In einem so jammervollen Momcmc

glaubte die Kammer, die keinen Heller m bergan

besaß, von dem Steuereinnehmer rzooo î. M '

langen zu dürfen die im Augenblicke zu oben

wahntcr Bestimmung angewendet wurden, u

durchaus nicht zu irgend einer nnberm
demselben Tage noch benachrichtete sie hierüber

^
Um so viel eher glaubte sie es thun

da in weniger dringenden Fällen der Mi>M

ihr getroffene ähnliche Verfügungen vollkemm
^

nehmigt, wie aus seinen Bncfcn vom^
16., 22. Juni und 12. Juli deutlich .ech-ll«-^
so viel eher glaubte sie es, weil er m ^
der eben erwähnten Briefe eine Requiliw ^Kasse des Obersteuereinuehmers zum Am ^
Futter billigte, und folgendes beifügte ^
authorisire Sie, in jedem dringenden Fam '

Art eben so zu Handel n. "
Dieß soll auf Befehl der Verwaltungsk

in das Bulletin officiel! eingerukt werden.

Bekanntmachung. ^
Die Verwaltungskammer des Cant.

^

der einen und untheilbarcn helve.ischei ^
.,ch um

ladet alle diejenige ein die Lwr b ^ M
die durch den Todessall des B- ^ Gemci»'

mann lediggefallene Salzfaktorstelle ^ ^
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